
 

 
 

 
 
 
Bekanntmachung 
 
Planfeststellung gemäß Art. 36 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) i. V. m. Art. 72 ff. des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG);  
Vorhaben: Staatsstraße St 2132 „Bad Kötzting – Zwiesel“, Ortsumgehung Traidersdorf; 
von Bau-km 2+800 (= St 2132_200_4,575) bis Bau-km 4+808 (= St 2132_200_6,905) 
in der Stadt Bad Kötzting  
hier: Planfeststellungsbeschluss  
 

1. Der Planfeststellungsbeschluss samt Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung 
des festgestellten Plans der Regierung der Oberpfalz vom 12.01.2026, Az. ROP-SG32-
4354.3-1-1-181, wird gem. Art. 38 Abs. 7 Satz 1 BayStrWG i.V.m. 
Art. 27b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG im Zeitraum vom 10.02.2026 bis einschließlich 
23.02.2026 unter https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/planfeststellung/stras-
sen/planfeststellungsbeschluesse/index.html ausgelegt.  

Während des Auslegungszeitraums können die Dokumente zusätzlich 
(Art. 27b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayVwVfG) in Papierform bei der  

Stadt Bad Kötzting 

Herrenstraße 5 

93444 Bad Kötzting  

während der Dienststunden eingesehen werden.  

 

2. Für das planfestgestellte Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichsmaßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkung Traidersdorf beansprucht. Die 
in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen enthalten aus Datenschutzgrün-
den keine Angaben über die Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Betroffenen 
Grundeigentümerinnen und -eigentümern wird von der Stadt Bad Kötzting oder der Planfest-
stellungsbehörde auf Anfrage Auskunft über die vom Vorhaben betroffenen eigenen Grund-
stücke gegeben. 

3. Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren Einwendungen ent-
schieden worden ist, zugestellt. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist den übrigen Betroffenen als zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG). 

 

Regensburg, 03.02.2026 
Regierung der Oberpfalz  
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